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Hinweis: 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz) am 25. Juli 2015 besteht für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-
BA) der Auftrag, die Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchungen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene weiterzuentwickeln. Dabei soll ein stärkeres Augenmerk auf individuel-
le Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krankheiten gelegt werden. 
Ärztinnen und Ärzte erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlungen (PrävE) auszustel-
len und damit zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit ihrer Patienten beizutragen. 
Es ist festgelegt, dass der G-BA erstmals bis zum 31. Juli 2016 in Richtlinien nach § 92 Fünf-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) das Nähere zur Ausgestaltung dieser PrävE regelt. Der 
G-BA hat mit Beschluss vom 20. August 2015 die Einleitung des Beratungsverfahrens ge-
mäß 1. Kapitel § 5 der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) beschlossen. Der zuständige 
Unterausschuss Methodenbewertung (UA MB) hat zur Ausgestaltung und Verortung der Re-
gelungen über die Empfehlung von Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach §§ 
25 Absatz 1 Satz 2, 26 Absatz 1 Satz 3 SGB V i. V. m. § 20 Absatz 5 SGB V beraten. Der 
UA MB ist zu keiner übereinstimmenden Auffassung über die Ausgestaltung und Verortung 
der o.g. Regelungen zur PrävE gelangt. Die Patientenvertretung hat dem Plenum zu seiner 
Sitzung am 21. Juli 2016 einen eigenen Entwurf zur Erstfassung einer Präventionsempfeh-
lungs-Richtlinie (PrävE-RL) vorgelegt. Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben Beschlussentwürfe zur Verortung der Ausgestal-
tung der Regelungen zur PrävE  

• in den Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien (GU-RL) nach § 25 Absatz 1 Satz 2 
SGB V 
 

• in der Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollen-
dung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinie) nach § 26 Absatz 1 SGB V i. V. m. § 20 
Absatz 5 SGB V (zusammen mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung) und 
 

• in den Richtlinien zur Jugendgesundheitsuntersuchung (JGU-RL) nach § 26 Absatz 1 
SGB V i. V. m. § 20 Absatz 5 SGB V  

dem Plenum zur Entscheidung vorgelegt. 

Der G-BA hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 beschlossen, die o.g. Richtlinien zu ändern. 
Diese Zusammenfassende Dokumentation bildet das gesamte Verfahren zum Beratungs-
thema „Ausgestaltung der Präventionsempfehlung nach § 25 Absatz 1 Satz 2 und § 26 Ab-
satz 1 Satz 3 SGB V“ ab. Redundanzen bei der Angabe von Abkürzungen sind aufgrund der 
Beschlussfassungen nicht vermeidbar. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Bedeutung 
BAnz Bundesanzeiger 
BMG Bundesministerium für Gesundheit 
G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss 
GKV-SV Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) 
GU-RL Richtlinie über die Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung 

von Krankheiten 
JGU-RL Richtlinie zur Jugendgesundheitsuntersuchung  
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Kinder-RL Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis 

zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
KZBV Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
SGB V Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
SGB VIII Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
u.a. unter anderem 
VerfO Verfahrensordnung des G-BA 
z.B.  zum Beispiel 
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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 

A-1.1 GU-RL 
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewähr für eine ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Versorgung der gesetzlich Versicherten. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz) am 25. Juli 2015 besteht für den G-BA der Auftrag, die Gesundheitsun-
tersuchungen für Erwachsene nach § 25 Abs. 1 SGB V weiterzuentwickeln. Dabei soll ein 
stärkeres Augenmerk auf individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen 
von Krankheiten gelegt werden. Ärztinnen und Ärzte erhalten die Möglichkeit, Präventions-
empfehlungen auszustellen, um so Patienten mit gesundheitsbezogenen Risiken zur Inan-
spruchnahme von primärpräventiven Angeboten zu motivieren. Es ist festgelegt, dass der G-
BA erstmals bis zum 31. Juli 2016 in Richtlinien nach § 92 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V) das Nähere zur Ausgestaltung dieser Präventionsempfehlungen regelt. 

Gemäß dem gesetzlichen Auftrag wird mit der Beschlussvorlage zur Präventionsempfehlung 
ausschließlich ein erster Teilauftrag fristgerecht umgesetzt. Die im Vergleich zur Präven-
tionsempfehlung fachlich anspruchsvolleren Beratungen zur inhaltlichen Überarbeitung der 
Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien werden im G-BA fortgeführt und es erfolgen dazu 
gesonderte Beschlussfassungen. 

Ferner wird dem Beschluss des G-BA nach § 91 Abs. 2 SGB V vom 21. Juni 2005 Rechnung 
getragen, indem die Bezeichnung der Richtlinie im Singular erfolgt und der G-BA als Norm-
geber angegeben wird. Das Inkrafttreten der Richtlinie ist Inhalt des Beschlusses. Eine Re-
gelung in der Richtlinie ist damit entbehrlich, so dass der Abschnitt E. „Inkrafttreten und 
Übergangsbestimmung“ aufgehoben wird. 
 

A-1.2 Kinder-RL 
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewähr für eine ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Versorgung der gesetzlich Versicherten. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz) am 25. Juli 2015 besteht für den G-BA der Auftrag, die Gesundheitsun-
tersuchungen für Kinder und Jugendliche weiterzuentwickeln. Dabei soll ein stärkeres Au-
genmerk auf individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krank-
heiten gelegt werden. Ärztinnen und Ärzte erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlun-
gen auszustellen, um so Patienten mit gesundheitsbezogenen Risiken zur Inanspruchnahme 
von primärpräventiven Angeboten zu motivieren. Es ist festgelegt, dass der G-BA erstmals 
bis zum 31. Juli 2016 in Richtlinien nach § 92 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) das 
Nähere zur Ausgestaltung dieser Präventionsempfehlungen regelt. 
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A-1.3 JGU-RL 
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt die zur Sicherung der ärztlichen Ver-
sorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewähr für eine ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Versorgung der gesetzlich Versicherten. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention 
(Präventionsgesetz) am 25. Juli 2015 besteht für den G-BA der Auftrag, die Gesundheitsun-
tersuchungen für Kinder und Jugendliche weiterzuentwickeln. Dabei soll ein stärkeres Au-
genmerk auf individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krank-
heiten gelegt werden. Ärztinnen und Ärzte erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlun-
gen auszustellen um so Jugendliche mit gesundheitsbezogenen Risiken zur Inanspruch-
nahme von primärpräventiven Angeboten zu motivieren. Es ist festgelegt, dass der G-BA 
erstmals bis zum 31. Juli 2016 in Richtlinien nach § 92 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V) das Nähere zur Ausgestaltung dieser Präventionsempfehlungen regelt. 

Ferner wird dem Beschluss des G-BA nach § 91 Abs. 2 SGB V vom 21. Juni 2005 Rechnung 
getragen, indem die Bezeichnung der Richtlinie im Singular erfolgt und der G-BA als Norm-
geber angegeben wird. Das Inkrafttreten der Richtlinie ist Inhalt des Beschlusses. Eine Re-
gelung in der Richtlinie ist damit entbehrlich, so dass die Nummer 6. „Inkrafttreten“ aufgeho-
ben wird. 
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A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-2.1 GU-RL 
 

Gemäß dem Präventionsgesetz soll die Gesundheitsuntersuchung, sofern dies medizinisch 
angezeigt ist, eine Präventionsempfehlung für Leistungen zur verhaltensbezogenen Präven-
tion nach § 20 Abs. 5 SGB V umfassen. Sie kann auch auf andere Angebote zur verhaltens-
bezogenen Prävention hinweisen. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll eine Präven-
tionsempfehlung in Form einer ärztlichen Bescheinigung gezielt diejenigen Personen errei-
chen, bei denen „der Präventionsbedarf und das Potential besonders groß sind“. Genannt 
werden Personen aus gesundheitlich gefährdeten Zielgruppen wie z. B. „Menschen in beruf-
lich und familiär besonders belastenden Lebenssituationen und Menschen mit sprachlich, 
sozial oder kulturell bedingten Barrieren im Hinblick auf die Inanspruchnahme von präven-
tiven Leistungen sowie chronisch kranke Menschen, bei denen das Auftreten weiterer Er-
krankungen oder zusätzlicher gesundheitlicher Belastungen vermieden werden soll“. Die hier 
vorgelegte Ausgestaltung der Präventionsempfehlung sieht in diesem Zusammenhang vor, 
dass sowohl Arzt-Versichertenkontakte im Rahmen von Gesundheitsuntersuchungen als 
auch in anderem Kontext genutzt werden können, um insbesondere die vorgenannten Ziel-
gruppen anzusprechen und zu motivieren. Die Empfehlung soll berücksichtigen, dass es sich 
um zu erfassende gesundheitliche Risiken und Belastungen handelt, die durch geeignete 
Leistungen zur individuellen Verhaltensprävention vermieden, beseitigt oder vermindert wer-
den können. Genannt werden hier die Risikofaktoren Bewegungsmangel, unausgewogene 
Ernährung, chronischer psycho-sozialer Stress und Suchtmittelkonsum.  

Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen oder bieten selbst ein umfangreiches Ange-
bot an Leistungen zur individuellen Verhaltensprävention zur Vermeidung oder Minimierung 
der oben genannten Risikofaktoren an. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben legt der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen unter Einbeziehung unabhängiger Expertise aus ver-
schiedenen Bereichen Einzelheiten zu den einheitlichen Handlungsfeldern sowie Kriterien für 
die Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Abs. 5 SGB V fest. Nach § 20 
Abs. 5 SGB V sollen Krankenkassen bei ihrer Entscheidung über die Leistungen zur verhal-
tensbezogenen Prävention eine Präventionsempfehlung berücksichtigen. Hierbei handeln 
die Krankenkassen nach den im Leitfaden Prävention festgelegten Kriterien. Maßnahmen die 
diesen Vorgaben nicht entsprechen dürfen von den Krankenkassen nicht durchgeführt oder 
gefördert werden (siehe Leitfaden Prävention in der Fassung vom 10. Dezember 2014 
https://www.gkv-
spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-
2014_barrierefrei.pdf). 

Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ (Anlage 2) übernimmt daher die aktuellen einheitli-
chen Handlungsfelder des Leitfadens Prävention: Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, 
Stressmanagement, Suchtmittelkonsum. Es wurden begriffliche Anpassungen der Hand-
lungsfelder diskutiert. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte eine begriffliche An-
passung der Handlungsfelder zuerst im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung des Leit-
fadens Prävention beraten werden und danach die Präventionsempfehlung auf dieser 
Grundlage angepasst werden.  

Die in der Gesetzesbegründung genannten Bereiche Bewegung, Ernährung, Stressma-
nagement und Suchtmittelkonsum sind nicht abschließend festgelegt, daher wird ein weite-
res Feld „Sonstiges“ vorgesehen. Unter „Sonstiges“ können auch Maßnahmen empfohlen 
werden, die von der Krankenkasse aufgrund derer Vorgaben nicht gefördert werden können. 
Es wird daher in dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ folgender Hinweis für die Versi-
cherten aufgenommen: „Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften 
und anerkannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen.“  

Bei einer Überarbeitung des Leitfadens Prävention könnten möglicherweise die einheitlichen 
Handlungsfelder und Kriterien geändert werden. Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
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müsste dann entsprechend angepasst werden. Hierbei sollte auch geprüft werden, ob das 
Feld „Sonstiges“ weiterhin erforderlich ist.  

Weitere spezifische Hinweise für Versicherte z. B. zu den Fördervoraussetzungen einer 
wohnortfernen Erbringung von Maßnahmen zur individuellen Verhaltensprävention sind auf 
dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ nicht erforderlich. Auf den Internetseiten der Kran-
kenkassen steht den Versicherten ein umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung 
und zusätzlich besteht bei den Krankenkassen die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.  

Im Textfeld „Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes“ kann die Ärz-
tin oder der Arzt die Empfehlung weiter konkretisieren und beispielsweise Gründe für eine 
wohnortferne Erbringung nennen. 

Die Präventionsempfehlung wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Form einer ärztlichen 
Bescheinigung erteilt. Die Partner der Bundesmantelverträge vereinbaren hierzu einen Vor-
druck gemäß den Inhalten nach Anlage 2. Der vereinbarte Vordruck wird veröffentlicht. Der 
Beschluss kann daher erst zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
 

A-2.2 Kinder-RL 
 

Der G-BA hat am 18. Juni 2015 einen Beschluss zur Neustrukturierung der Kinder-Richtlinie 
gefasst. Zu jeder Früherkennungsuntersuchung gehören eine Erläuterung der individuellen 
Untersuchungsergebnisse und eine darauf ausgerichtete Beratung über weitere Maßnah-
men. Im Rahmen der „entwicklungsorientierten ärztlichen Aufklärung und Beratung“ werden 
auch primärpräventive Beratungsinhalte verbindlicher Inhalt der Kinder-Richtlinie. In Abgren-
zung von allein kurativen Ansätzen sollen die Eltern nicht nur zu Therapiemöglichkeiten be-
reits manifestierter Störungen der körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklung ihres 
Kindes beraten werden, sondern bereits vor der Entstehung vorgenannter Störungen über 
den Schutz vor gesundheitsschädlichen Belastungen aufgeklärt und über Risiken beraten 
werden.  

Mit dem gegenständlichen Beschluss wird geregelt, dass sofern dies medizinisch angezeigt 
ist, eine Präventionsempfehlung für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention ausge-
stellt werden kann, die sich altersentsprechend primär an die Eltern oder andere Sorgebe-
rechtigte richtet. Zur Erreichung der Kinder unter sechs Jahren - insbesondere auch solcher 
aus sozial benachteiligten Familien - werden Settingmaßnahmen in Kindergär-
ten/Kindertagesstätten, Schulen und Kommunen von den Krankenkassen gefördert. 

Gemäß § 20 Abs. 5 SGB V kann die Präventionsempfehlung auch im Rahmen einer sonsti-
gen ärztlichen Untersuchung schriftlich erteilt werden. 

Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen oder bieten selbst Leistungen zur individuel-
len Verhaltensprävention zur Vermeidung oder Minimierung gesundheitlichen Risiken an. 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen unter 
Einbeziehung unabhängiger Expertise aus verschiedenen Bereichen Einzelheiten zu den 
einheitlichen Handlungsfeldern sowie Kriterien für die Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 20 Abs. 5 SGB V fest. Nach § 20 Abs. 5 SGB V sollen Krankenkassen bei 
ihrer Entscheidung über die Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention eine Präven-
tionsempfehlung berücksichtigen. Hierbei handeln die Krankenkassen nach den im Leitfaden 
Prävention festgelegten Kriterien. Maßnahmen die diesen Vorgaben nicht entsprechen dür-
fen von den Krankenkassen nicht durchgeführt oder gefördert werden (siehe Leitfaden Prä-
vention in der Fassung vom 10. Dezember 2014 https://www.gkv-
spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-
2014_barrierefrei.pdf). 

Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ (Anlage 1a) übernimmt daher die aktuellen einheitli-
chen Handlungsfelder des Leitfadens Prävention: Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, 
Stressmanagement, Suchtmittelkonsum. Es wurden begriffliche Anpassungen der Hand-

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
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lungsfelder diskutiert. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte eine begriffliche An-
passung der Handlungsfelder zuerst im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung des Leit-
fadens Prävention beraten werden und danach die Präventionsempfehlung auf dieser 
Grundlage angepasst werden.  

Die in der Gesetzesbegründung genannten Bereiche Bewegung, Ernährung, Stressma-
nagement und Suchtmittelkonsum sind nicht abschließend festgelegt, daher wird ein weite-
res Feld „Sonstiges“ vorgesehen. Unter „Sonstiges“ können auch Maßnahmen empfohlen 
werden, die von der Krankenkasse aufgrund derer Vorgaben nicht gefördert werden können. 
Es wird daher in dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ folgender Hinweis für die Versi-
cherten aufgenommen: „Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften 
und anerkannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen.“  

Maßnahmen zur verhaltensbezogenen Prävention richten sich an einzelne Versicherte und 
haben das Ziel verhaltensbezogene Risikofaktoren für das Auftreten von Erkrankungen zu 
senken. So gehören beispielsweise Maßnahmen zur Entwicklung der Elternkompetenz nicht 
zu den gesetzlichen Aufgaben der gesetzlichen Krankenkassen sondern sind im SGB VIII 
unter §§ 16, 28 und 31 geregelt. Die Krankenkassen können sich aber im Setting Kommune 
für werdende junge Eltern und Alleinerziehende an evaluierten verhaltensorientierten Pro-
grammen finanziell beteiligen, wenn u. a. gesundheitsförderliche Aspekte berücksichtigt wer-
den (siehe Leitfaden Prävention 2014, S. 32); dies bedeutet eine Verknüpfung der Leistun-
gen der Jugendhilfe mit Leistungen der GKV.  

Bei einer Überarbeitung des Leitfadens Prävention werden möglicherweise die einheitlichen 
Handlungsfelder und Kriterien geändert. Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ müsste 
dann entsprechend angepasst werden. Hierbei sollte auch geprüft werden, ob das Feld 
„Sonstiges“ weiterhin erforderlich ist. 

Weitere spezifische Hinweise für Versicherte z. B. zu den Fördervoraussetzungen einer 
wohnortfernen Erbringung von Maßnahmen zur individuellen Verhaltensprävention sind auf 
dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ nicht erforderlich. Auf den Internetseiten der Kran-
kenkassen steht den Versicherten ein umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung 
und zusätzlich besteht bei den Krankenkassen die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.  

Im Textfeld „Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes“ kann die Ärz-
tin oder der Arzt die Empfehlung weiter konkretisieren und beispielsweise bei Kindern und 
Jugendlichen einen Hinweis aufnehmen, wenn sich die Empfehlung an die Personensorge-
berechtigen (z. B. Eltern) richtet. In diesem Textfeld könnten auch Gründe für eine wohnort-
ferne Erbringung aufgeführt werden.  

Die Präventionsempfehlung wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Form einer ärztlichen 
Bescheinigung erteilt. Die Partner der Bundesmantelverträge vereinbaren hierzu einen Vor-
druck gemäß den Inhalten nach Anlage 1a. Der vereinbarte Vordruck wird veröffentlicht. Der 
Beschluss kann daher erst zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 

Mit dem Präventionsgesetz wurde das Untersuchungsprogramm im Kindes- und Jugendalter 
nach § 26 SGB V durchgängig bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet und festgestellt, dass 
sich die Früherkennungsuntersuchungen auch auf Krankheiten beziehen, die die psychoso-
ziale (d.h. kognitive, emotionale und soziale) Entwicklung in nicht geringfügigem Maße ge-
fährden. Im Beschluss des Plenums vom 18. Juni 2015 zur Neufassung der Kinder-RL wird 
die alte Rechtsgrundlage des § 26 SGB V zitiert. Im Zuge der Bearbeitung des Auftrags zur 
Ausgestaltung der Regelungen zur PrävE soll diese neue Gesetzesgrundlage umgesetzt 
werden. 
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A-2.3 JGU-RL 
 

Die Richtlinien zur Jugendgesundheitsuntersuchung (JGU-RL) haben u. a. das Ziel individu-
ell auftretende gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen frühzeitig zu erkennen. Die Ärztin 
oder der Arzt informieren den Jugendlichen über das Ergebnis der durchgeführten Untersu-
chung und erörtern mit ihm die möglichen Auswirkungen im Hinblick auf die weitere Lebens-
gestaltung. Dabei soll die Ärztin oder der Arzt insbesondere das individuelle Risikoprofil des 
Jugendlichen ansprechen und diesen auf die Möglichkeiten und Hilfen zur Vermeidung und 
zum Abbau gesundheitsschädigender Verhaltensweisen hinweisen. Ergänzend dazu hat die 
Ärztin oder der Arzt nun auch die Möglichkeit eine Präventionsempfehlung auszustellen und 
entsprechend den Risikofaktoren gezielt Maßnahmen zur verhaltensbezogenen Prävention 
nach § 20 Abs. 5 SGB V aus den Bereichen Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stress-
management und Suchtmittelkonsum zu empfehlen. 

Gemäß § 20 Abs. 5 SGB V kann die Präventionsempfehlung auch im Rahmen einer sonsti-
gen ärztlichen Untersuchung schriftlich erteilt werden. 

Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen oder bieten selbst ein umfangreiches Ange-
bot an Leistungen zur individuellen Verhaltensprävention zur Vermeidung oder Minimierung 
gesundheitlicher Risiken. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben legt der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen unter Einbeziehung unabhängiger Expertise aus verschiedenen Berei-
chen Einzelheiten zu den einheitlichen Handlungsfeldern sowie Kriterien für die Leistungen 
zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Abs. 5 SGB V fest. Nach § 20 Abs. 5 SGB V 
sollen Krankenkassen bei ihrer Entscheidung über die Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention eine Präventionsempfehlung berücksichtigen. Hierbei handeln die Krankenkas-
sen nach den im Leitfaden Prävention festgelegten Kriterien. Maßnahmen die diesen Vorga-
ben nicht entsprechen dürfen von den Krankenkassen nicht durchgeführt oder gefördert 
werden (siehe Leitfaden Prävention in der Fassung vom 10. Dezember 2014 
https://www.gkv-
spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-
2014_barrierefrei.pdf).  

Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ (Anlage 2) übernimmt daher die aktuellen einheitli-
chen Handlungsfelder des Leitfadens Prävention: Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, 
Stressmanagement, Suchtmittelkonsum. Es wurden begriffliche Anpassungen der Hand-
lungsfelder diskutiert. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte eine begriffliche An-
passung der Handlungsfelder zuerst im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung des Leit-
fadens Prävention beraten werden und danach die Präventionsempfehlung auf dieser 
Grundlage angepasst werden.  

Die in der Gesetzesbegründung genannten Bereiche Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, 
Stressmanagement und Suchtmittelkonsum sind nicht abschließend festgelegt, daher wird 
ein weiteres Feld „Sonstiges“ vorgesehen. Unter „Sonstiges“ können auch Maßnahmen emp-
fohlen werden, die von der Krankenkasse aufgrund derer Vorgaben nicht gefördert werden 
können. Es wird daher in dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ folgender Hinweis für die 
Versicherten aufgenommen: „Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die ge-
prüften und anerkannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen.“  

Bei einer Überarbeitung des Leitfadens Prävention könnten möglicherweise die einheitlichen 
Handlungsfelder und Kriterien geändert werden. Der Vordruck „Präventionsempfehlung“ 
müsste dann entsprechend angepasst werden. Hierbei sollte auch geprüft werden, ob das 
Feld „Sonstiges“ weiterhin erforderlich ist.  

Weitere spezifische Hinweise für Versicherte z. B. zu den Fördervoraussetzungen einer 
wohnortfernen Erbringung von Maßnahmen zur individuellen Verhaltensprävention sind auf 
dem Vordruck „Präventionsempfehlung“ nicht erforderlich. Auf den Internetseiten der Kran-
kenkassen steht den Versicherten ein umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung 
und zusätzlich besteht bei den Krankenkassen die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.  

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf
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Im Textfeld „Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes“ kann die Ärz-
tin oder der Arzt die Empfehlung weiter konkretisieren und beispielsweise bei Jugendlichen 
einen Hinweis aufnehmen, wenn sich die Empfehlung an die Personensorgeberechtigen 
(z. B. Eltern) richtet. In diesem Textfeld könnten auch Gründe für eine wohnortferne Erbrin-
gung aufgeführt werden. 
Die Präventionsempfehlung wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Form einer ärztlichen 
Bescheinigung erteilt. Die Partner der Bundesmantelverträge vereinbaren hierzu einen Vor-
druck gemäß den Inhalten nach Anlage 2. Der vereinbarte Vordruck wird veröffentlicht. Der 
Beschluss kann daher erst zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
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A-3 Verfahrensablauf 
  

Die Tabelle bildet den Verfahrensablauf zum Beratungsthema „Ausgestaltung der Präven-
tionsempfehlung nach § 25 Absatz 1 Satz 2 und § 26 Absatz 1 Satz 3 SGB V“ ab. 

 

 
  

Datum Gremium Beratungsgegenstand 

13.08.2015 UA MB Einrichtung einer AG, Beauftragung dieser AG mit der 
Durchführung der Beratungen über die Ausgestaltung der 
Präventionsempfehlung 

 

20.08.2015 Plenum Beschluss zur Einleitung des Beratungsverfahrens 

 

28.01.2016 UA MB Vorlage der Beschlussempfehlungen, Festlegung der am 
Stellungnahmeverfahren zu beteiligenden Fachgesell-
schaften und Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 
gemäß §§ 91 Abs. 5, 5a sowie 92 Abs.1b, 7d SGB V 

 

28.04.2016 UA MB Anhörung, Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

 

23.06.2016 UA MB Auswertung der mündlichen Stellungnahmen 

 

21.07.2016 Plenum Beschlussfassung zur Ausgestaltung der Präventionsemp-
fehlung 

26.08.2016  Prüfung des Beschlusses durch das BMG gemäß 
§ 94 Abs. 1 SGB V zur Änderung der JGU-RL 

14.09.2016  Prüfung des Beschlusses durch das BMG gemäß 
§ 94 Abs. 1 SGB V zur Änderung der Kinder-RL 

16.09.2016  Prüfung des Beschlusses durch das BMG gemäß § 94 
Abs. 1 SGB V zur Änderung der GU-RL 

12.10.2016  Veröffentlichung der Beschlüsse zur Änderung der GU-RL, 
Kinder-RL und JGU-RL im Bundesanzeiger 

01.01.2017  Inkrafttreten der Beschlüsse zur Änderung der GU-RL, 
Kinder-RL und JGU-RL 
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A-4 Beschlüsse 
 

A-4.1 Beschluss zur Änderung der GU-RL 
 

Veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz) AT am 12.10.2016 B2  

 

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über eine Änderung der Gesundheitsunter-
suchungs-Richtlinien: Regelungen über die 
Ausgestaltung der Empfehlung von Leistungen 
zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 25 
Absatz 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB V) in Verbindung mit § 20 Absatz 
5 SGB V (Präventionsempfehlung)  

Vom 21. Juli 2016 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 be-
schlossen, die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die 
Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten („Gesundheitsuntersu-
chungs-Richtlinien“) in der Fassung vom 24. August 1989 (Bundesarbeitsblatt Nr. 10 vom 
29. September 1989), zuletzt geändert am 16. Dezember 2010 (BAnz. 2011 S. 864), wie 
folgt zu ändern: 

 

I.    Die Richtlinie wird wie folgt geändert:  

      1. Der Titel der Richtlinie wird wie folgt gefasst:  

„Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Gesundheitsuntersuchungen 
zur Früherkennung von Krankheiten („Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie“).“ 

 

2. In dem nach dem Titel folgenden, der Abschnittüberschrift „A. Allgemeines“ vorange-
stellten Satz werden die Wörter „Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen“ durch 
die Wörter „Gemeinsamen Bundesausschuss“ ersetzt. 

 

3. In Abschnitt „A. Allgemeines“ Nummer 1 und 5 werden die Wörter „diesen Richtlinien“ 
durch die Wörter „dieser Richtlinie“ ersetzt. 

 

4. In Abschnitt „A. Allgemeines“ Nummer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sofern dies medizinisch angezeigt ist, stellt die Ärztin oder der Arzt eine Präventions-
empfehlung (gemäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach 
§ 20 Absatz 5 SGB V aus.“ 
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5. In Abschnitt „B. Inhalt der Gesundheitsuntersuchung“ Nummer 4 wird nach Satz 2 der 
folgende Satz eingefügt:  

„Sofern dies medizinisch angezeigt ist, stellt die Ärztin oder der Arzt eine Präventions-
empfehlung (gemäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach 
§ 20 Absatz 5 SGB V aus.“ 

 

6. Abschnitt „C. Dokumentation und Auswertung“ wird wie folgt geändert: 

a) nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:  

„3. Für die Präventionsempfehlung wird eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt. Die 
Präventionsempfehlung erfolgt auf dem zwischen den Partnern der Bundesmantelverträ-
ge vereinbarten Vordruck gemäß den Inhalten nach Anlage 2.“ 

b) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5. 

 

7. Der Abschnitt „E. Inkrafttreten und Übergangsbestimmung“ wird aufgehoben. 

 

II.  Nach Anlage 1 wird folgende Anlage 2 eingefügt:  

„Angaben des Vordrucks „Präventionsempfehlung“ 

Der zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarte Vordruck enthält fol-
gende Angaben:  

• Krankenkasse bzw. Kostenträger 

• Name, Vorname der oder des Versicherten 

• geboren am 

• Kostenträgerkennung 

• Versichertennummer  

• Status 

• Betriebsstättennummer 

• Arztnummer 

• Datum 

Von der Ärztin oder dem Arzt auszufüllen: 

• Empfehlung zur verhaltensbezogenen Primärprävention gemäß § 20 Absatz 5 
SGB V aus dem Handlungsfeld 

  Bewegungsgewohnheiten 

  Ernährung 

  Stressmanagement 

  Suchtmittelkonsum 

  Sonstiges 

 

• Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften und aner-
kannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen. 
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• Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes (z. B. Kontraindi-
kation, Konkretisierung zur Präventionsempfehlung) 

• Vertragsarztstempel und Unterschrift“ 

 

III. Die Änderung der Richtlinien tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 21. Juli 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
 

  

http://www.g-ba.de/
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A-4.2  Beschluss zur Änderung der Kinder-RL 
Veröffentlicht im BAnz AT am 12.10.2016 B3 

 

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über eine Änderung der Kinder-Richtlinie: 
Regelungen über die Ausgestaltung der Empfeh-
lung von Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 26 Absatz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB V) in Verbindung 
mit § 20 Absatz 5 SGB V (Präventionsempfeh-
lung) 

Vom 21. Juli 2016 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 be-
schlossen, die Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Voll-
endung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 
18.08.2016 B1), wie folgt zu ändern: 

 

I.   Die Richtlinie wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 1 Absatz 1 

a) wird die Angabe „6. Lebensjahres“ jeweils durch die Angabe „18. Lebensjahres“ er-
setzt. 

 

b) werden in Satz 1 die Wörter „körperliche oder geistige“ durch die Wörter „körperliche, 
geistige oder psycho-soziale“ ersetzt. 

 

c) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 

„Die Untersuchungen umfassen, sofern medizinisch angezeigt, eine Präventionsempfeh-
lung für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Absatz 5 SGB V, die 
sich altersentsprechend an das Kind oder die Eltern oder andere Sorgeberechtigte rich-
ten kann.“ 

 

2. In § 59 Absatz 1 werden nach Satz 4 folgende Sätze angefügt: 

„Für die Präventionsempfehlung wird eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt. Die Prä-
ventionsempfehlung erfolgt auf dem zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge 
vereinbarten Vordruck gemäß den Inhalten nach Anlage 1a.“ 
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II.  Nach Anlage 1 wird folgende Anlage 1a eingefügt:  

„Anlage 1a Angaben des Vordrucks „Präventionsempfehlung“ 

Der zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarte Vordruck enthält fol-
gende Angaben: 

• Krankenkasse bzw. Kostenträger 

• Name, Vorname des oder der Versicherten 

• geboren am 

• Kostenträgerkennung 

• Versichertennummer 

• Status 

• Betriebsstättennummer 

• Arztnummer 

• Datum 

Von der Ärztin oder dem Arzt auszufüllen: 

• Empfehlung zur verhaltensbezogenen Primärprävention gemäß § 20 Absatz 5 
SGB V aus dem Handlungsfeld 

  Bewegungsgewohnheiten 

  Ernährung 

  Stressmanagement 

  Suchtmittelkonsum 

Sonstiges 

 

• Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften und aner-
kannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen. 

• Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes (z. B. Kontraindi-
kation, Konkretisierung zur Präventionsempfehlung) 

• Vertragsarztstempel und Unterschrift“ 

 

III.  Die Änderung der Richtlinie tritt in Kraft, wenn der Beschluss des G-BA über eine 
Neufassung der Richtlinien über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinien): vom 18. Juni 2015 in Kraft 
getreten ist, frühestens jedoch am 1. Januar 2017. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 21. Juli 2016 

http://www.g-ba.de/
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Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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A-4.3 Beschluss zur Änderung der JGU-RL 
Veröffentlicht im BAnz AT am 12.10.2016 B4  

 

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über eine Änderung der Richtlinien zur Ju-
gendgesundheitsuntersuchung:  
Regelungen über die Ausgestaltung der Empfeh-
lung von Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 26 Absatz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB V) in Verbindung 
mit § 20 Absatz 5 SGB V (Präventionsempfeh-
lung) 

Vom 21. Juli 2016 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 be-
schlossen, die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur Ju-
gendgesundheitsuntersuchung in der Fassung vom 26. Juni 1998 (BAnz. S. 12723), zuletzt 
geändert am 19. Juni 2008 (BAnz. S. 3236), wie folgt zu ändern: 

 

I.  Die Richtlinie wird wie folgt geändert:  

1. Der Titel der Richtlinie wird wie folgt gefasst: „Richtlinie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zur Jugendgesundheitsuntersuchung („Jugendgesundheitsunter-
suchungs-Richtlinie“)“. 

 

2. In dem nach dem Titel folgenden, der Nummer 1 vorangestellten Satz werden die 
Wörter „Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen“ durch die Wörter „Ge-
meinsamen Bundesausschuss“ ersetzt. 

 

3. In Nummer 1 Satz 1 wird das Wort „Richtlinien“ durch das Wort „Richtlinie“ ersetzt. 

 

4. In Nummer 1 Satz 4 wird nach dem Wort „aufzuklären“ folgender Halbsatz ange-
fügt:  

„und sofern dies medizinisch angezeigt ist, wird eine Präventionsempfehlung (ge-
mäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Ab-
satz 5 SGB V ausgestellt“. 

 

5. In Nummer 3 wird nach dem Satz „Dabei soll der Arzt insbesondere das individuel-
le Risikoprofil des Jugendlichen ansprechen und diesen auf die Möglichkeiten und 
Hilfen zur Vermeidung und zum Abbau gesundheitsschädigender Verhaltenswei-
sen hinweisen.“ folgender Satz eingefügt:  
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„Sofern dies medizinisch angezeigt ist, stellt die Ärztin oder der Arzt eine Präven-
tionsempfehlung (gemäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prä-
vention nach § 20 Absatz 5 SGB V aus.“ 

 

6. In Nummer 4 Satz 1 werden die Wörter „diesen Richtlinien“ durch die Wörter „die-
ser Richtlinie“ ersetzt.  

 

7. In Nummer 4 Satz 2 wird die Angabe „Fachärzte für Kinderheilkunde“ durch die 
Angabe „Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin“ ersetzt. 

 

8. Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten Spiegelstrich wird die Angabe „(Anlage)“ durch die Angabe „(Anla-
ge 1)“ ersetzt. 

b) Nach dem dritten Spiegelstrich wird folgender Spiegelstrich eingefügt: 

„- Für die Präventionsempfehlung wird eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt. 
Die Präventionsempfehlung erfolgt auf dem zwischen den Partnern der Bundes-
mantelverträge vereinbarten Vordruck gemäß den Inhalten nach Anlage 2.“ 

 

9. Nummer 6 wird aufgehoben. 

 

II.  Die Anlage „Berichtsvordruck Jugendgesundheitsuntersuchung“ wird zu Anlage 1. 

III. Nach Anlage 1 wird folgende Anlage 2 eingefügt:  

„Angaben des Vordrucks „Präventionsempfehlung“ 

Der zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarte Vordruck enthält fol-
gende Angaben:  

• Krankenkasse bzw. Kostenträger 

• Name, Vorname der oder des Versicherten 

• geboren am 

• Kostenträgerkennung 

• Versichertennummer 

• Status 

• Betriebsstättennummer 

• Arztnummer 

• Datum 

Von der Ärztin oder dem Arzt auszufüllen: 

• Empfehlung zur verhaltensbezogenen Primärprävention gemäß § 20 Absatz 5 
SGB V aus dem Handlungsfeld 

Bewegungsgewohnheiten 

Ernährung 

Stressmanagement 
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   Suchtmittelkonsum 

   Sonstiges 

 

• Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften und aner-
kannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen. 

• Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes (z. B. Kontraindi-
kation, Konkretisierung zur Präventionsempfehlung) 

• Vertragsarztstempel und Unterschrift“ 

 

IV.  Die Änderung der Richtlinien tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 21. Juli 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
 

  

http://www.g-ba.de/
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A-4.4 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V – GU-RL 
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A-4.5 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V – Kinder-RL 
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A-4.6 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V – JGU-RL 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 
Der Unterausschuss Methodenbewertung hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2016 folgende 
Institutionen/Organisationen, denen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO für diese Be-
schlussvorhaben Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu erteilen war, festgestellt:  

• Bundesärztekammer und Bundeszahnärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 
• Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gemäß § 91 Abs. 

5a SGB V  
• Fachgesellschaften gemäß § 92 Absatz 7d Satz 1 Halbsatz 1 SGB V. Die AWMF 

machte von der Gelegenheit, weitere ihrer Mitgliedsgesellschaften als einschlägig zu 
bestimmen, Gebrauch. 

 

B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  
Der zuständige Unterausschuss Methodenbewertung beschloss in seiner Sitzung am 
28. Januar 2016 die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß §§ 91 Abs. 5, 5a und 
§ 92 Abs. 7d SGB V. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 
28. Januar 2016 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen in-
nerhalb von 4 Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben.  

 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  
Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden kön-
nen,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme 
zu geben ist und  
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B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

B-4.1 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde – GU-RL 

 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der  
Stellungnahme 

Bemerkungen 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

25. Februar 2016  

Bundesärztekammer 25. Februar 2016  
Einschlägige, in der AWMF-organisierte Fachgesellschaften  
vom G-BA bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention 

23. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin 25. Februar 2016  
Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und 
Prävention 

25. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Re-
habilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

von AWMF bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin 
und Verhaltensmodifikation 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 
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B-4.2 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde – Kinder-RL 

 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der  
Stellungnahme 

Bemerkungen 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

25. Februar 2016  

Bundesärztekammer 25. Februar 2016  
Bundeszahnärztekammer 25. Februar 2016  
Einschlägige, in der AWMF-organisierte Fachgesellschaften  
vom G-BA bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention 

23. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin 

25. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und 
Prävention 

25. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Re-
habilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

von AWMF bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin 
und Verhaltensmodifikation 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 
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B-4.3 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde – JGU-RL 

 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der  
Stellungnahme 

Bemerkungen 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

25. Februar 2016  

Bundesärztekammer 25. Februar 2016  
Einschlägige, in der AWMF-organisierte Fachgesellschaften  
vom G-BA bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention 

23. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin 

25. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und 
Prävention 

25. Februar 2016  

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Re-
habilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin 
e.V. 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 

von AWMF bestimmt 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin 
und Verhaltensmodifikation 

 Die Fachgesellschaft 
hat auf die Abgabe 
einer Stellungnahme 
verzichtet. 
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B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  
Den Stellungnehmern wurden die nachgenannten Unterlagen übermittelt. 

B-5.1 Beschlussentwurf, Tragende Gründe und Richtlinien im Änderungsmo-
dus  
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B-5.1.1 Position GKV-SV/KBV zur Änderung der GU-RL 
B-5.1.1.1 Beschlussentwurf 
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B-5.1.1.2 Tragende Gründe 
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B-5.1.1.3 GU-RL im Änderungsmodus 
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B-5.1.2 Position GKV-SV/KBV/KZBV zur Änderung des Beschlusses zur Neufas-
sung der Kinder-RL vom 18.06.2015 

B-5.1.3 Beschlussentwurf 
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B-5.1.3.1 Tragende Gründe 
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B-5.1.3.2 Beschluss vom 18.06.2015 im Änderungsmodus 
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B-5.1.4 Position GKV-SV/KBV zur Änderung der JGU-RL 
B-5.1.4.1 Beschlussentwurf 
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B-5.1.4.2 Tragende Gründe 
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B-5.1.4.3 JGU-RL im Änderungsmodus 
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B-5.1.5 Position Patientenvertretung 
B-5.1.5.1 Beschlussentwurf zur Erstfassung einer Präventionsempfehlungs-

Richtlinie 
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B-5.1.5.2 Tragende Gründe 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 

B-6.1 Würdigung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen der im Ka-
pitel B-4.1 aufgeführten Institutionen / Organisationen – GU-RL 
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B-6.2 Würdigung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen der im Ka-
pitel B-4.2 aufgeführten Institutionen / Organisationen – Kinder-RL 
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B-6.3 Würdigung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen der im Ka-
pitel B-4.3 aufgeführten Institutionen / Organisationen – JGU-RL 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

152 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

153 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

154 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

155 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

156 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

157 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

158 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

159 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

160 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

161 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

162 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

163 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

164 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

165 

 
  



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

166 

B-6.4 Würdigung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen – Erstfas-
sung einer Präventionsempfehlungs-Richtlinie 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 28. April 2016 eingeladen. 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratun-
gen im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 
1. Kapitels 5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell 
beeinflussen. Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel 
Anlage I, Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  

Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 28. April 2016 aufgeführt und deren 
potenziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen 
auf Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind 
im Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name  Frage 

1 2 3 4 5 6 

Deutsche Gesell-
schaft für Innere 
Medizin 

Prof. Dr. Tilmann 
Sauerbruch nein nein ja nein nein nein 

Prof. Dr. Markus 
Cornberg nein ja ja ja ja nein 

Deutsche Gesell-
schaft für Sozialme-
dizin und Prävention 
 

Prof. Dr. Ulla Walter nein nein nein nein nein nein 

Deutsche Gesell-
schaft für Kinder- 
und Jugendmedizin 
 

Dr. Karl-Josef Eßer nein ja ja nein nein nein 

 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ange-
stellt bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesund-
heitswesen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stel-
lungnahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig 
sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungs-
gruppe etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb 

http://www.g-ba.de/
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des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institu-
tion oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeu-
tischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Inte-
ressenverband finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche 
Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig 
sind, genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungs-
gruppe etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre 
davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unter-
stützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teil-
nahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, 
einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von 
einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens 
oder einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unterneh-
men oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchen-
fonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausge-
richtet ist? 
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B-7.2 Wortprotokoll der mündlichen Anhörung 
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B-7.3 Würdigung der mündlichen Stellungnahmen 
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C Bürokratiekostenermittlung 
 

C-1.1 GU-RL 
 

Laut 1. Kapitel § 5a Abs. 1 Verfahrensordnung (VerfO) ermittelt der G-BA die infolge seiner 
Beschlüsse zu erwartenden Bürokratiekosten und stellt diese in den Beschlussunterlagen 
nachvollziehbar dar. Gemäß Anlage II 1. Kapitel VerfO identifiziert der G-BA hierzu die in 
den Beschlüssen enthaltenen neuen, geänderten oder abgeschafften Informationspflichten 
für Leistungserbringer. 

Mit dem vorliegenden Beschluss regelt der G-BA das Nähere zur Ausgestaltung der in 
§ 25 Abs. 1 S. 2 SGB V vorgesehenen Präventionsempfehlung. Der Beschluss sieht vor, 
dass für die Präventionsempfehlung eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt wird. Diese 
erfolgt auf dem zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarten Vordruck 
gemäß den in Anlage 2 festgelegten Inhalten. Anlage 2 sieht neben den i.d.R. automatisch 
befüllbaren administrativen Datenfeldern lediglich ein Ankreuzfeld zur Bestimmung des kon-
kreten Präventionsbereichs vor. Darüber hinaus ist ein Freitextfeld für die Angabe möglicher 
Kontraindikationen oder entsprechender Konkretisierungen enthalten. Insofern wird mit dem 
vorliegenden Beschluss auch das Ziel verfolgt, die gesetzlich vorgesehene Präventionsemp-
fehlung für den ausfüllenden Arzt möglichst aufwandsarm auszugestalten. 

Ausgehend von diesen in Anlage 2 festgelegten Inhalten der Präventionsempfehlung wird 
davon ausgegangen, dass für das Ausstellen der Präventionsempfehlung ein zeitlicher Auf-
wand von rund 2 Minuten erforderlich ist. 

Bei einer jährlichen Fallzahl von rund 11,1 Mio. Gesundheitsuntersuchungen p.a. und unter 
der Annahme, dass hierbei in rund einem Drittel der Fälle eine Präventionsempfehlung aus-
gestellt wird, ergeben sich insgesamt jährliche Bürokratiekosten in Höhe von geschätzt 
6.179.000 Euro. 
 

 

C-1.2 Kinder-RL 
 

Laut 1. Kapitel § 5a Abs. 1 Verfahrensordnung (VerfO) ermittelt der G-BA die infolge seiner 
Beschlüsse zu erwartenden Bürokratiekosten und stellt diese in den Beschlussunterlagen 
nachvollziehbar dar. Gemäß Anlage II 1. Kapitel VerfO identifiziert der G-BA hierzu die in 
den Beschlüssen enthaltenen neuen, geänderten oder abgeschafften Informationspflichten 
für Leistungserbringer. 

Mit dem vorliegenden Beschluss regelt der G-BA das Nähere zur Ausgestaltung der in 
§ 26 Abs. 1 SGB V vorgesehenen Präventionsempfehlung. Der Beschluss sieht vor, dass für 
die Präventionsempfehlung eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt wird. Diese erfolgt auf 
dem zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarten Vordruck gemäß den in 
Anlage 1a festgelegten Inhalten. Anlage 1a sieht neben den i.d.R. automatisch befüllbaren 
administrativen Datenfeldern lediglich ein Ankreuzfeld zur Bestimmung des konkreten Prä-
ventionsbereichs vor. Darüber hinaus ist ein Freitextfeld für die Angabe möglicher Kontrain-
dikationen oder entsprechender Konkretisierungen enthalten. Insofern wird mit dem vorlie-
genden Beschluss auch das Ziel verfolgt, die gesetzlich vorgesehene Präventionsempfeh-
lung für den ausfüllenden Arzt möglichst aufwandsarm auszugestalten. 
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Ausgehend von diesen in Anlage 1a festgelegten Inhalten der Präventionsempfehlung wird 
davon ausgegangen, dass für das Ausstellen der Präventionsempfehlung ein zeitlicher Auf-
wand von rund 2 Minuten erforderlich ist. 

Bei einer jährlichen Fallzahl von rund 4,5 Mio. Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern p.a. und 
unter der Annahme, dass hierbei in 10 Prozent der Fälle eine Präventionsempfehlung aus-
gestellt wird, ergeben sich insgesamt jährliche Bürokratiekosten in Höhe von geschätzt 
756.000 Euro. 
 

C-1.3 JGU-RL 
 

Laut 1. Kapitel § 5a Abs. 1 Verfahrensordnung (VerfO) ermittelt der G-BA die infolge seiner 
Beschlüsse zu erwartenden Bürokratiekosten und stellt diese in den Beschlussunterlagen 
nachvollziehbar dar. Gemäß Anlage II 1. Kapitel VerfO identifiziert der G-BA hierzu die in 
den Beschlüssen enthaltenen neuen, geänderten oder abgeschafften Informationspflichten 
für Leistungserbringer. 

Mit dem vorliegenden Beschluss regelt der G-BA das Nähere zur Ausgestaltung der in 
§ 26 Abs. 1 SGB V vorgesehenen Präventionsempfehlung. Der Beschluss sieht vor, dass für 
die Präventionsempfehlung eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt wird. Diese erfolgt auf 
dem zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarten Vordruck gemäß den in 
Anlage 2 festgelegten Inhalten. Anlage 2 sieht neben den i.d.R. automatisch befüllbaren ad-
ministrativen Datenfeldern lediglich ein Ankreuzfeld zur Bestimmung des konkreten Präven-
tionsbereichs vor. Darüber hinaus ist ein Freitextfeld für die Angabe möglicher Kontraindika-
tionen oder entsprechender Konkretisierungen enthalten. Insofern wird mit dem vorliegenden 
Beschluss auch das Ziel verfolgt, die gesetzlich vorgesehene Präventionsempfehlung für den 
ausfüllenden Arzt möglichst aufwandsarm auszugestalten. 

Ausgehend von diesen in Anlage 2 festgelegten Inhalten der Präventionsempfehlung wird 
davon ausgegangen, dass für das Ausstellen der Präventionsempfehlung ein zeitlicher Auf-
wand von rund 2 Minuten erforderlich ist. 

Bei einer jährlichen Fallzahl von rund 317.650 Jugendgesundheitsuntersuchungen p.a. und 
unter der Annahme, dass hierbei in 10 Prozent der Fälle eine Präventionsempfehlung aus-
gestellt wird, ergeben sich insgesamt jährliche Bürokratiekosten in Höhe von geschätzt 
53.365 Euro. 
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